
            
1. Nachtrag zur Friedhofsordnung 

    für die Friedhöfe der  
     Ev.-luth. Kirchengemeinde Essern in Essern, Nordel und Steinbrink 
   

 
Der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde in Essern hat in seiner Sitzung am 
12.12.22 einen 1. Nachtrag zur Friedhofsordnung vom 06.11.2006 beschlossen: 
 
§ 7 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 7  
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die 
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in 
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der 
Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der 
Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung 
entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 
Friedhof nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht 
hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern 
und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der 
Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von 
Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die 
sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
(6) Folgenden Leistungen werden zur Wahrung eines einheitlichen Erscheinungsbildes, 
zur Einhaltung bestattungsrechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde des 
Ortes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof allein von der Friedhofsverwaltung 
erbracht: Bestattung (Ausheben und Verfüllen eines Grabes), allg. 
Friedhofsunterhaltung. 

 
 
 
Dieser Nachtrag tritt nach der Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 
Essern, den 12.12.2022  
 
 
      Der Kirchenvorstand 
     der Ev.-luth. Kirchengemeinde Essern 



 
 
L.S. 
 
   Ingo Krause, P.    J. Heile 
 
 
 
 
Der vorstehende  Nachtrag wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 
 
Der Kirchenkreisvorstand: 
 
L. S.    Ev.-luth. Kirchenamt 
           in Wunstorf 
          Stiftsstraße 5 
        31515 Wunstorf 
     Als Bevollmächtigte 
 
 
 
           Furche 
     Oberkirchenrätin 
 


